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A. Prüfungsauftrag nach § 53a GenG

Als zuständiger gesetzlicher Prüfungsverband haben wir die gesetzliche Prüfung gemäß §
53a GenG in Verbindung mit § 55 GenG bei der

Regionalkollektiv eG 

 

- im Folgenden "Genossenschaft" genannt - durchzuführen.

Die vereinfachte Prüfung nach § 53a Abs. 1 Satz 2 GenG erstreckte sich auf den Zeitraum
vom 01.01.2023 bis 01.09.2025.

Die Genossenschaft erfüllt im maßgeblichen Prüfungszeitraum die Größenkriterien einer
Kleinstgenossenschaft (§ 336 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Der Vorstand hat uns mit Datum vom 10.07.2025 bestätigt, dass die Genossenschaft im
maßgeblichen Prüfungszeitraum von ihren Mitgliedern keine Darlehen nach § 21b Abs. 1
GenG entgegengenommen hat.

Die Satzung der Genossenschaft sieht keine Nachschusspflicht der Mitglieder vor.

Wir bestätigen, dass bei unserer Prüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit
(§ 55 Abs. 2 GenG) beachtet wurden.

Die Durchsicht wurde von Simon Neuf am 21.07.2025 durchgeführt.

Der Prüfungsbericht nach § 58 GenG wurde in Anlehnung an die Grundsätze
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. erstellt und wird an die Genossenschaft gerichtet.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten, auch im Verhältnis
zu Dritten, unsere "Allgemeinen Auftragsbedingungen" vom 01. Oktober 2024 (Anlage 1).
Die Haftung für die Prüfung richtet sich nach § 62 GenG.
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B. Erläuterung von Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer vereinfachten Prüfung war gemäß § 53a Abs. 1 Satz 2 GenG die
Durchsicht der folgenden, in § 53a Abs. 2 Satz 1 GenG genannten bzw. nach § 53a Abs. 4
GenG bestimmten Unterlagen mit dem Ziel der Feststellung, ob es Anhaltspunkte dafür gibt,
an einer geordneten Vermögenslage oder der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu
zweifeln:

die Erklärung des Vorstands, dass gegenüber der zuletzt eingereichten Fassung der
Satzung keine Änderung erfolgt ist;
die im Prüfungszeitraum festgestellten Jahresabschlüsse per 31.12.2023 und 31.12.2024;
ein Nachweis über die im Prüfungszeitraum erfolgte Offenlegung der Jahresabschlüsse im
Unternehmensregister;
eine Abschrift der Mitgliederliste;
eine Abschrift der im Prüfungszeitraum erstellten Niederschriften der Beschlüsse der
Generalversammlung, des Vorstands und des Überwachungsorgans;
die Erklärung des Vorstands vom 10.07.2025, dass die Genossenschaft im
Prüfungszeitraum ihren Mitgliedern keine Vermögensanlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer
1a des Vermögensanlagengesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2481), das zuletzt
durch Artikel 4 Absatz 54 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung angeboten hat.

Die Geschäftsführung, die Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne
Kontrollsystem, das Risikofrüherkennungssystem und die Aufstellung der Jahresabschlüsse
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzung liegen in der Verantwortung des Vorstands der Genossenschaft.
Die Prüfung der Jahresabschlüsse liegt in der Verantwortung des Überwachungsorgans.

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit
der Genossenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Die Durchsicht der im Prüfungszeitraum festgestellten Jahresabschlüsse der
Genossenschaft und der weiteren in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen haben wir in
Form eines kritischen Lesens dieser Unterlagen durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden uns vom Vorstand
und der in der Erklärung des Vorstands genannten Person erbracht. Wir haben eine
Erklärung des Vorstands zu unseren Akten genommen.
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C. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses der Prüfung nach § 53a
GenG

Das Ergebnis der vereinfachten Prüfung fassen wir wie folgt zusammen:

Den Inhalt des Gegenstandes der Genossenschaft haben wir in unserem letzten Bericht über
die Prüfung nach § 53 Abs. 1 GenG dargestellt.

Ausweislich der Erklärung des Vorstands und unserer Erkenntnisse haben sich gegenüber
der zuletzt uns vorgelegten Fassung der Satzung keine Veränderungen ergeben.

Ferner hat uns der Vorstand erklärt, dass sich in Bezug auf die Geschäftstätigkeit seit
unserer letzten Prüfung nach § 53 Abs. 1 GenG keine wesentlichen Veränderungen ergeben
haben.

Aus der Durchsicht der in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen ergaben sich keine
Anhaltspunkte, dass die Geschäftstätigkeit im Prüfungszeitraum nicht in Einklang mit der
Satzung stand.

Den nach § 339 HGB zu erfüllenden Publizitätspflichten ist der Vorstand der Genossenschaft
durch die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse beim Unternehmensregister
nachgekommen.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, die die Ausrichtung der Genossenschaft auf einen
Förderzweck i.S.v. § 1 Abs. 1 GenG in Zweifel ziehen.

Nach Durchsicht der in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen ergaben sich folgende
Anhaltspunkte, an einer geordneten Vermögenslage zu zweifeln:

Die Erträge reichten nicht aus, um ein angemessenes Jahresergebnis zu erwirtschaften.
Die Eigenkapitalausstattung der Genossenschaft ist nicht zufriedenstellend.

Ebenso ergaben sich aus der Durchsicht der in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen
keine Anhaltspunkte, an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu zweifeln.

München, den 21.07.2025
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